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WÄRMESCHUTZ

Alle baulichen Maßnahmen, die ein ausgeglichenes Raum-

klima – nicht zu heiß und nicht zu kalt – sicherstellen sollen, 

lassen sich unter dem Oberbegriff „Wärmeschutz von Ge-

bäuden“ zusammenfassen. Dabei geht es neben dem Wohl-

befinden der Bewohner vor allem darum, einen wirkungs-

vollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, denn gerade 

in (Wohn-) Gebäuden wird sehr viel Energie verbraucht und 

verschwendet: Rund 40 % des gesamten Energieverbrauchs 

ebenso wie ein Drittel der CO2-Emissionen entfallen auf die 

Gebäudenutzung. Besonders Heizungen verschlingen viel 

Strom oder Gas, nämlich bis zu 90 % der gesamten in Privat-

haushalten genutzten Energie. Hier liegen enorme Einspar-

potenziale. Diese auszuschöpfen, würde den Umwelt- und 

Klimaschutz erheblich voranbringen.

Abhilfe schaffen soll die Energieeinsparverordnung, kurz 

EnEV, welche entsprechende Anforderungen an Häuser und 

Objekte definiert. In erster Linie bezieht sich diese Verord-

nung auf die Wärmedämmung eines Gebäudes. Außerdem 

existieren viele Fördertöpfe und Maßnahmen zur energeti-

schen Sanierung oder Optimierung von Gebäuden. Häufig 

liegt der Fokus dabei auf der Heizung und Wärmedämmung, 

da hier sehr viel Energie verloren geht. 

Um den Energieverbrauch wirklich effektiv und nachhaltig 

zu senken, muss man alle Variablen im System betrachten. 

Dazu gehören auch Türen. Obwohl bekannt ist, dass Wärme 

sich immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht und 

undichte Türen schnell zur Schwachstelle werden können, 

wird dieser Faktor noch immer unterschätzt. Durch nicht 

oder nur unzureichend abgedichtete Ritzen kann die Wärme 

entweichen. Aber auch das Material entscheidet darüber, 

wie viel oder wenig eine Tür zur Wärmedämmung beitragen 

kann. Holz und Kunststoff erweisen sich in dieser Hinsicht 

als eher ungeeignet. Aluminium und Stahl hingegen halten 

die Wärme besser im Gebäude.
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8.2 
WÄRMESCHUTZ
 

Wärmeschutz ist ein Teilbereich der 

Bauphysik, dessen wichtigstes Ziel 

darin besteht, für einen ausgegliche-

nen Wärmehaushalt innerhalb von 

Gebäuden zu sorgen. Dazu muss die 

Wärmeübertragung über die Um-

fassungsflächen des Gebäudes so 

weit wie möglich reduziert werden. 

Effektive Wärmeschutzmaßnahmen 

sorgen für ein angenehmes Raum-

klima, senken den Energieverbrauch 

und bewahren Gebäude vor Feuchtig-

keit und den daraus resultierenden 

Schäden. 

Raumklima  

Bis zur 90 % unserer Zeit verbrin-

gen wir innerhalb von Räumen, sei 

es in der eigenen Wohnung oder am 

Arbeitsplatz. Diese Zahl unterstreicht 

die Bedeutung eines behaglichen und 

gesunden Raumklimas. Die Tem-

peratur darf weder zu stark sinken 

noch zu stark ansteigen und das bei 

wechselnden Außentemperaturen. 

Darum unterscheidet man zwischen 

winterlichem und sommerlichem 

Wärmeschutz. Im Winter soll so we-

nig Wärme wie möglich verloren ge-

hen. Geeignete Dämmstoffe und eine 

Konstruktion, die Wärmebrücken ver-

meidet, halten die Wärme im Haus. 

„Wärmebrücke“ meint eine Schwach-

stelle in der Gebäudehülle, über die 

die Heizungswärme entweicht.

Der sommerliche Wärmeschutz will 

genau das Gegenteil erreichen: Es 

soll so wenig Wärme wie möglich von 

außen in das Gebäude eindringen. 

Verschattungselemente und Son-

nenschutzgläser leisten dazu einen 

Beitrag.

Energieeinsparung

Eine gute Dämmung senkt den Ener-

giebedarf. Bewohner müssen nicht 

mehr so viel heizen oder die Klima-

anlage so oft anschalten. Das Thema 

„Energiesparen“ gewinnt zunehmend 

an Bedeutung. Das spiegelt sich u.a. 

in den gesetzlichen Vorgaben. 1994 

wurde die erste Wärmeschutzver-

ordnung (WSchV) veröffentlicht, mitt-

lerweile ersetzt die Energieeinspar-

verordnung (EnEV) diese Richtlinie, 

wobei von der EnEV bereits mehrere, 

stets strengere Neufassungen exis-

tieren.

Schutz vor Feuchtigkeit

Feuchtigkeit (» Kap. 8.5.2 und 8.6) 

kann zu schweren Gebäudeschäden 

führen, zumal sich diese Schäden oft 

lange im Verborgenen entwickeln. 

Im schlimmsten Fall können Feuch-

teschäden sogar die Stabilität des ge-

samten Gebäudes bedrohen. Zu den 

weiteren Folgen zählen Schimmelbe-

fall, Stockflecken oder Verfärbungen. 

Verursacht werden solche Feuchte-

schäden entweder durch die Witte-

rung, und dabei ist besonders der 

Schlagregen zu nennen, oder durch 

Kondensation der Luftfeuchtigkeit. 

Auch hier entpuppen sich Wärme-

brücken als kritischer Faktor, denn 

wenn warme Raumluft von innen 

nach außen entweicht, kondensiert 

sie an der kühleren Außenoberfläche 

des Bauteils.
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8.3 
GESETZLICHE
VORGABEN 

Wer für den Wärmeschutz in einem 

Gebäude verantwortlich ist, muss die 

DIN 4108 „Wärmeschutz und Ener-

gie-Einsparung in Gebäuden“ und die 

Energieeinsparverordnung EnEV ken-

nen. Die DIN 4108 ist als Technische 

Baubestimmung in allen Bundes-

ländern eingeführt und zählt somit 

zum geltenden Baurecht. Die EnEV 

setzt die EU-Richtlinie über die „Ge-

samtenergieeffizienz von Gebäuden“ 

um. In der Praxis gelten meist die 

Forderungen der EnEV, da diese die 

Bestimmungen der DIN 4108 über-

treffen. Sind die Vorgaben der EnEV 

erfüllt, sind es die der DIN 4108 auto-

matisch auch. Die DIN 4108 erweist 

sich dennoch als relevant, besonders 

wenn es um die Dämmung von Wär-

mebrücken, kleinen Bauteilen sowie 

um Gebäude geht, die von der EnEV 

ausgenommen sind.

8.3.1 DIN 4108 „WÄRMESCHUTZ 

UND ENERGIE-EINSPARUNG IN

GEBÄUDEN“

Die aktuelle Fassung der DIN 4108 

erschien 2013. Diese Norm legt die 

Mindestanforderungen an den Wär-

meschutz fest und gilt für Aufent-

haltsräume in Hochbauten.

Ziele und Anforderungen

Hauptsächlich beschreibt die DIN 

4108 die notwendigen Mindeststan-

dards, damit die bereits erwähnten 

Ziele des Wärmeschutzes erreicht 

werden. Zu diesen Schutzzielen ge-

hört die Schaffung und Aufrecht-

erhaltung eines gesunden, ange-

nehmen und baulich-hygienischen 

Klimas, Schutz vor Schimmel und 

Feuchte sowie energiesparendes 

Bauen, das sowohl die Besonder-

heiten des winterlichen als auch des 

sommerlichen Wärmeschutzes be-

rücksichtigt. Um diese Ansprüche zu 

erfüllen, müssen Architekten wäh-

rend der Planung und des Baus eines 

Gebäudes für einen ausreichenden 

Mindestwärmeschutz von flächigen 

Bauteilen sorgen und Wärmebrücken 

verhindern. Weiterhin entscheidet 

die Wahl der Bausubstanz sowie das 

Heiz- und Lüftungsverhalten darüber, 

ob die Vorgaben des Mindestwärme-

schutzes dauerhaft erfüllt werden.

Zusammengefasst gehört also Fol-

gendes zur DIN 4108: Mit den Mindest-

anforderungen an den Wärmeschutz 

befördert die Norm Energieeinspa-

rung in Gebäuden. Sie regelt den 

klimabedingten Feuchteschutz, die 

Luftdichtheit von Gebäuden und stellt 

Anforderungen an die Schimmelver-

meidung in Wohngebäuden sowie an 

Wärmedämmstoffe. Außerdem gibt 

sie die Grundlagen für die Berech-

nung des Jahresheizwärme- und des 

Jahresheizenergiebedarfs und für die 

wärme- und feuchteschutztechnische 

Bemessungswertung.

Anwendungsbereich

Beim Wärmeschutz steht die Frage 

im Mittelpunkt, ob die Wärme eines 

beheizten Raums an einen angren-

zenden kühleren Raum oder Bereich 

verloren gehen kann. Ein Bauteil, das 

zwei Bereiche trennt, die gleicher-

maßen beheizt werden, muss nicht 

wärmegedämmt sein. Die Mindestan-

forderungen an die Wärmedämmung 

gelten darum für Bauteile, die beheiz-

te Räume gegen „Außenluft, niedrig 

beheizte Bereiche, Bereiche mit we-

sentlich niedrigeren Innentempera-

turen, unbeheizte und nicht beheizte 

Bereiche abtrennen und für Bauteile, 

die niedrig beheizte Räume gegen 

Außenluft, Bereiche mit wesentlich 

niedrigeren Innentemperaturen, un-

beheizte oder nicht beheizte Bereiche 

abtrennen.“ 1

Generell bezieht sich die DIN 4108 

auf Aufenthaltsräume, die auf eine 

normale Innentemperatur von min-

destens 19 °C beheizt werden. Im Ge-

gensatz zu diesen beheizten Räumen 

kennt die Norm aber auch niedrig be-

heizte Räume, die auf 12 °C bis 19 °C 

beheizt werden. Ein Raum gilt schon 

dann als beheizt oder niedrig beheizt, 

sobald der Raum über eine Heizung 

verfügt, unabhängig ob diese tatsäch-

lich benutzt wird, oder sobald der 

Raum durch einen offenen Raumver-

bund mit einem beheizbaren Raum 

verbunden ist. Eine Tür gilt im Sinne 

dieser Norm nicht als offener Raum-

verbund.
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Mindestwerte:

Wärmedurchlasswiderstand

Damit die Mindestanforderungen an 

den Wärmeschutz eingehalten werden 

können, stellt die DIN 4108 bestimmte 

Anforderungen an den Wärmedurch-

lasswiderstand. Bei dieser Größe han-

delt es sich um den Widerstand, den 

ein homogenes Bauteil dem Wärme-

strom entgegensetzt. Dieser Kenn-

wert sagt aus, wie effektiv ein Bau-

teil, zum Beispiel eine geschlossene 

Außentür, die Wärme im Haus hält.

Ermittelt wird der Wärmedurchlass-

widerstand (R) mit folgender Formel: 

R = d/Λ

Dabei steht d für die Dicke des Bau-

teils und Λ für die genau definierte 

Wärmeleitfähigkeit des Materials. Die 

Einheit für R ist m²K/W. Bei mehr-

schichtigen Bauteilen muss der 

Wärmedurchlasswiderstand für jede 

Schicht einzeln berechnet werden.

Direkte Anforderungen an Türen wer-

den nicht gestellt. Aber da eine Tür zu 

den Eigenschaften der Wand passen 

muss, ist hier vor allem die Mindest-

anforderung an die Außenwand wich-

tig. Diese liegt bei R = 1,2 m²K/W.

Vermeidung von Tauwasser

und Schimmel

Wenn der Mindestwärmeschutz so 

wie in der Norm gefordert umgesetzt 

wird, soll das die Tauwasser- und 

Schimmelbildung verhindern. Kom-

plett vermeiden lassen sich diese 

beiden Probleme in der Realität al-

lerdings nicht. Stattdessen geht es 

darum, dass anfallende Tauwasser 

zu verringern und das Schimmelri-

siko so weit wie möglich zu senken. 

Fenster und Türen nehmen in diesem 

Zusammenhang eine Sonderstellung 

ein. In ihren Funktionsfugen kann 

Tauwasser technisch nicht zuverläs-

sig vermieden werden. Sofern sich 

das Tauwasser aber nur vorüberge-

hend und in kleinen Mengen nieder-

schlägt, wird es darum geduldet.

8.3.2 DIE ENEV

Die Energieeinsparverordnung EnEV 

zielt auf die Reduzierung des Energie-

verbrauchs ab. Dazu gibt sie Grenz-

werte für den maximal zulässigen 

Energiebedarf eines Gebäudes vor 

und definiert die Verfahren zur Be-

rechnung des Bedarfs. Im Mittelpunkt 

stehen dabei neben der Anlagen-

technik vor allem der Wärmeschutz, 

wobei angestrebt wird, mithilfe guter 

Dämmung und effizienter Technik so 

viel Energie wie möglich einzusparen.

EnEV und Wärmeschutz

Die EnEV stellt Anforderungen an 

den Wärmeschutz unter Berück-

sichtigung der Temperaturen vor Ort. 

Sie gilt für alle Gebäude mit norma-

len Innentemperaturen (ca. 19 °C), 

wozu Wohnungen, Schulen, Kran-

kenhäuser, Gaststätten, Büro- und 

Verwaltungsgebäude, Waren- und 

Geschäftshäuser sowie viele Be-

triebsgebäude gehören. Werkstätten, 

Lager oder Produktionshallen betrifft 

die EnEV in der Regel nicht. Da diese 

meist offen stehen müssen, machen 

dort Vorgaben zum Wärmeschutz  

wenig Sinn.

Außerdem unterscheidet die EnEV 

zwischen Neubauten und Altbau-

ten, für die teils unterschiedliche 

Regelungen gelten. Was Bauherren 

oder Besitzer genau beachten müs-

sen, ist der jeweils gültigen Fassung 

der EnEV zu entnehmen, wobei die-

se Vorgaben regelmäßig verschärft 

werden. So wurden etwa die Vorga-

ben für den baulichen Wärmeschutz 

zum 1. Januar 2016 um 20 % ver-

schärft verglichen mit der vorherigen 

Fassung der EnEV. Ein Beispiel für 

Anforderungen in Altbauten betrifft 

die Heizanlagen: Öl- und Gaskessel 

mit Einbaujahr bis 1985 und mehr als 

30 Nutzungsjahren mussten durch 

sparsamere Modelle ausgetauscht 

werden. Generell müssen Heizanla-

gen, die nach 1985 eingebaut wurden 

nach 30 Jahren ersetzt werden.



Der Energieausweis

Der Energieausweis weist nach, dass 

ein Gebäude den energetischen Anfor-

derungen entspricht. Für Wohnungen 

muss der Energieausweis über die fol-

genden Punkte Auskunft geben: 

-  Art des Energieausweises: Handelt 

es sich um einen Energiebedarfs-

ausweis oder einen Energiever-

brauchsausweis? Beim Energiebe-

darfsausweis wird der theoretische 

Energiebedarf des Gebäudes ermit-

telt. Dieses Verfahren erlaubt einen 

Einblick in das Einsparpotenzial und 

gibt Werte, die unabhängig von indi-

viduellen Heizverhalten gelten. Der 

Energieverbrauchsweis basiert auf 

der tatsächlich genutzten Energie-

menge.

-  Energiebedarfs- oder verbrauchs-

wert für das Gebäude 

-  Energieträger für die Heizung des 

Gebäudes

-  Baujahr

-  Energie-Effizienzklasse

Verkäufer oder Vermieter müssen den 

Ausweis bei der Besichtigung vorle-

gen. Die wichtigsten Kennwerte wer-

den bereits in der Immobilienanzeige 

genannt. Bei Verstößen gegen die 

EnEV drohen Bußgelder.

Die Entwicklung der EnEV

Die europäische Gebäuderichtlinie 

gab den Impuls zur Energieeinspar-

verordnung. Erstmals erschien die 

EnEV im Jahr 2001, seitdem wurde 

sie immer wieder novelliert und ver-

schärft. In ihrer ersten Fassung führte 

die EnEV die Wärmeschutzverordnung 

(WSchV) und die Heizanlagenverord-

nung (HeizAnlV) zusammen. Auch 

diese beiden älteren Verordnungen 

wollten eine Reduzierung des Ener-

gieverbrauchs bewirken. Was die 

EnEV von ihren Vorläufern unterschei-

det, ist ihr wesentlich umfassenderes 

Verständnis von Energieverbrauch. 

Sie betrifft den Energiebedarf für Hei-

zung, Anlagentechnik sowie Warm-

wasser und bezieht sich auf den Pri-

märenergiebedarf. Als Primärenergie 

wird die Energie, die in den Energie-

quellen gespeichert ist – die „Roh-

energie“ – bezeichnet. Daraus werden 

Energieträger wie Gas oder elektri-

sche Energie hergestellt, die der End-

verbraucher nutzen kann. Bis dahin 

geht jedoch zwangsläufig ein Teil der 

Energie verloren, sodass der Primär-

energiebedarf immer über dem Be-

darf an Endenergie liegt. Aktuell ste-

hen weitere Änderungen zur EnEV an, 

diese sind allerdings noch nicht final.  

Tatsache ist aber, dass die EnEV in 

ihrer jetzigen Form die EU-Gebäude-

richtlinie trotz mehrfacher Überarbei-

tung nicht komplett umsetzt. 

Außerdem müssen zurzeit neben der 

EnEV auch das „Energieeinsparungs-

gesetz“ (EnEG) und das „Erneuerbare 

Energien Wärmegesetz“ (EEWärmeG) 

berücksichtigt werden. Das EnEG bil-

det die Grundlage, auf der die Bun-

desregierung konkrete Richtlinien zu 

Wärmeschutz und Energieeinsparung 

durchsetzen kann. Das EEWärmeG 

fordert, dass bis 2020 erneuerbare 

Energien mindestens 14 % der ge-

samten Heiz- und Kühlenergie aus-

machen müssen. 

Es existieren also mehrere Regelwer-

ke parallel und die europäischen For-

derungen sind nicht vollständig erfüllt. 

Generell ist das Einsparpotenzial noch 

nicht optimal ausgeschöpft. Deswegen 

plant die Bundesregierung das neue 

Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieses 

Gesetz sollte eigentlich bereits 2017 

verabschiedet werden und am 01.  

April 2018 in Kraft treten. Es verschiebt 

sich aber, weil noch keine Einigkeit 

darüber herrscht, wie die Ziele kon-

kret erreicht werden sollen und weil 

ein Anstieg der Baukosten befürchtet 

wird. Nun soll das Gesetz im Frühjahr 

oder Sommer 2019 in Kraft treten, ein 

definitives Datum lag bei Redaktions-

schluss allerdings noch nicht vor. 

Das Gebäudeenergiegesetz soll die 

verschiedenen Regelwerke zusam-

menführen und so das Energiespar-

recht vereinheitlichen, wodurch auch 

die teils vorhandenen Widersprüche 

zwischen EnEV und EEWärmeG ge-

glättet würden. Hinzu kommt die For-

derung der EU-Gebäuderichtlinie nach 
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energetischen Standards eines Nie-

drigstenergiegebäudes. Diese sollen 

in privaten Neubauten bis 2021 und 

in öffentlichen Neubauten bis 2019 

implementiert werden. Bei der Defi-

nition eine Niedrigstenergiegebäudes 

bleibt die EU-Gebäuderichtlinie recht 

vage. Hauptsächlich verlangt sie eine 

„sehr hohe Gesamtenergieeffizienz“. 

Der Energiebedarf sollte also (fast) 

bei Null liegen und aus erneuerbaren 

Energien, die vorzugsweise direkt am 

Gebäude oder in der Nähe erzeugt 

werden, gedeckt werden.

8.4 
KENNZEICHNUNG UND 
VERWENDBARKEIT VON 
AUSSENTÜREN

Abhängig von Einsatzbereich und Art 

der Tür unterliegen Türelemente der 

Kennzeichnungspflicht. Dazu wird 

meist im Falzbereich ein Schild mit 

den notwendigen Informationen an-

gebracht. Welche das sind, legen die 

jeweiligen Normen fest. Normaler-

weise gehören die Klassifizierung für 

relevante Leistungseigenschaften, die 

Produktbezeichnung des Herstellers, 

der Hersteller, das Herstellungsjahr, 

die Prüfstelle und die Nummer des 

Prüfberichts oder des Prüfzeugnisses 

mit Datum dazu.

Da Außentüren einer europäischen 

Norm unterliegen, brauchen sie die 

CE-Kennzeichnung, damit sie ver-

wendet werden dürfen. Die wichtigste 

normative Basis für Außentüren ist die 

Produktnorm DIN EN 14351 „Fenster 

und Türen - Produktnorm, Leistungs-

eigenschaften - Teil 1: Fenster und Au-

ßentüren.“ Laut Bauregelliste B, Teil 

1 unterliegen alle Außentüren ohne 

Anforderungen an den Feuer- oder 

Rauchschutz dieser Norm. 

Mit der CE-Kennzeichnung werden die 

mandatierten Eigenschaften nachge-

wiesen. Darüber hinaus können weite-

re Merkmale verlangt werden. Grund-

sätzlich gibt es für alle erforderlichen 

Eigenschaften eine Prüfnorm, die fest-

legt, wie kontrolliert wird, ob die Tür 

tatsächlich die erwarteten Leistungen 

bringt, und dann eine Klassifizierungs-

norm zur Bewertung der Leistung. 

Außentüren können im Hinblick auf 

verschiedene Eigenschaften überprüft 

werden. Wichtig für den Wärmeschutz 

sind vor allem die Qualität der thermi-

schen Isolierung, die Luftdurchlässig-

keit, die Schlagregendichtheit und der 

Widerstand gegen Windlast. 

8.5
ANFORDERUNGEN
AN AUSSENTÜREN 

Außentüren müssen teils andere, oft 

höhere Anforderungen erfüllen als 

Innentüren. Das gilt ganz besonders 

im Hinblick auf den Wärmeschutz. In 

diesem Zusammenhang kann eine 

Außentür als eine Tür betrachtet wer-

den, die „das Innen- vom Außenklima 

abschließt, mit einer Bauart, die dem 

vorgesehenem Hauptzweck, nämlich 

dem sicheren Passieren von Personen, 

entspricht.“ 2 Damit eine Außentür 

Innen- und Außenklima effektiv von-

einander trennen kann, darf sie nicht 

zu viel Wärme oder Luft durchlassen, 

muss Feuchtigkeit verhindern und vor 

Witterungsbelastungen (Schlagregen, 

Wind) schützen.

8.5.1 DIE THERMISCHE ISOLIERUNG: 

WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT UND 

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

Der Wärmedurchgangskoeffizient, der 

U-Wert, zeigt an, wie effektiv der Wär-

meschutz funktioniert. Anhand dieses 

Wertes erkennen Fachleute, wie wär-

medurchlässig ein bestimmtes Bau-

teil ist. Die Wärmedurchlässigkeit des 

jeweiligen Elements hängt von seiner 

Wärmeleitfähigkeit ab, also davon wie 

gut oder schlecht die Wärme durch 

einen Körper von Bereichen höherer 

Temperatur zu Bereichen niedriger 

Temperatur gleitet wird. Die Wärme-

leitfähigkeit variiert je nach Material. 

Angegeben wird der U-Wert in  

W/(m2K), also in Watt pro Quadrat-

meter und Kelvin. Ein U-Wert von 1 

bedeutet, dass bei einem gleich-

bleibenden Temperaturunterschied 

von 1 Kelvin 1 Watt Wärmeleistung 

pro Quadratmeter durch das Bauteil 

fließt. Für den Wärmeschutz folgt 

daraus, dass ein niedriger U-Wert 

erstrebenswert ist.
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Je weniger Wärme durch ein Bau-

teil verlorengeht, umso geringer fällt 

der U-Wert aus. Ein niedriger U-Wert 

lässt auf eine gute Wärmedämmung 

schließen.

Man unterscheidet zwischen längen- 

und punktbezogenen Wärmedurch-

gangskoeffi zienten. Wichtig für Türen 

sind Erstere (ψ-Wert). Der ψ-Wert gibt 

an, welcher zusätzliche Wärmever-

lust durch linienförmige Wärmebrü-

cken pro laufendem Meter entsteht. 

Konstruktionsqualität, Abmessungen 

und U-Werte der anschließenden 

Bauteile entscheiden darüber, wel-

chen konkreten Wert der längenbe-

zogene Wärmedurchgangskoeffi zient 

letztendlich annimmt.

Ein Problem bei der Feststellung des 

Wärmedurchgangskoeffi zienten stel-

len Undichtigkeiten dar. Ein aussage-

kräftiger Wert lässt sich nur für dich-

te Konstruktionen ermitteln, da der 

Wärmedurchgangskoeffi zient nur den 

Wärmeverlust, der durch die Wärme-

leitung entsteht, beziffern kann. Dar-

um müssen Türen und Fenster dicht 

schließen.

U-Wert für Außentüren

Um einen guten Wärmeschutz zu 

bieten, sollten Türen maximal einen 

U-Wert von 1,8 W/m2K aufweisen. 

Diesen Grenzwert legt die EnEV für 

die Erneuerung von Außentüren und 

für Außentüren im Neubau fest. Ge-

naugenommen handelt es sich hier 

um den UD-Wert, wobei das „D“ für 

Door (Tür) steht und anzeigt, dass der 

Wert für das gesamte Türelement gilt. 

Berechnung UD-Wert

Es existieren verschiedene Verfahren, die auf unterschiedlichen Normen basieren, 

um den UD-Wert zu berechnen. Für die Berechnung des UD-Werts ist in diesem Zu-

sammenhang das Berechnungsverfahren nach DIN EN ISO 10077-1 am wichtigsten, 

dieses wird auch in der Bauregelliste angeführt.

DIN EN ISO 10077-1

Mit vollem Namen heißt diese Norm „Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, 

Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffi zienten – Teil 1: 

Allgemeines“. Dieser Teil beinhaltet das vereinfachte Verfahren, mit dem sich der 

Wärmedurchgangskoeffi zient von kompletten Türen oder Fenstern berechnen lässt. 

Das dort beschriebene Verfahren gilt für Türen, die aus einer Verglasung und/ oder 

opaken Füllung in einem Rahmen bestehen. Dabei geht die Norm auf unterschied-

liche Verglasungsarten ein (einfach oder mehrfach, Glas oder Kunststoff, Zwischen-

räume mit Gasfüllung, mit oder ohne Beschichtung) sowie auf unterschiedliche 

Füllungsmaterialien (Holz, Kunststoff, Metall mit und ohne Wärmedämmung, Me-

tallrahmen mit metallischen Verbindungen und sonstige Werkstoffkombinationen).

Formel zur Berechnung des UD-Wertes von Außentüren

Um den UD-Wert zu berechnen gibt es zwei Formeln, je nach Konstruktion:

Eingangsparameter 

Ug = Wärmedurchgangskoeffi zient der Verglasung (glas) in W/(m2K)

Uf = Wärmedurchgangskoeffi zient des Rahmens (frame) in W/(m2K)

Up = Wärmedurchgangskoeffi zient der Füllung (panel) in W/(m2K)

Ag = Fläche der Verglasung in m2

Af = Fläche des Rahmens in m2

Ap = Fläche der Füllung in m2

lg = Länge der Verglasung in m

lp = Länge der Füllung in m

Ψg = längenbezogener Wärmedurchgangskoeffi zient der Verglasung in W/(mK)

Ψp = längenbezogener Wärmedurchgangskoeffi zient der Füllung in W/(mK)

Türen mit Isolierverglasung

UD =  Σ Agx Ug + Σ Af x Uf + Σ lgx Ψg
Σ Ag + Σ Af

Türen mit Isolierverglasung und opaken Füllungen

UD = Σ Agx Ug + Σ Ap x Up + Σ Af x Uf + Σ lgx Ψg+ Σ lpx Ψp
Σ Ag + Σ Af  + Σ Ap
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Die Werte, die zur Berechnung des 

UD-Wertes nötig sind, können ent-

weder durch Messung, durch Be-

rechnung nach Formeln aus Teil 2 

der DIN EN ISO 10077 oder aus den 

Tabellen in den Anhängen der DIN EN 

ISO 10077-1 ermittelt werden. Welche 

Flächen benötigt werden (Fläche des 

Rahmens, der Füllung etc.) ist ge-

nau definiert. Damit der berechnete 

Wärmedurchgangskoeffizient den 

tatsächlichen Sachverhalt möglichst 

genau wiederspiegelt, gibt es Korrek-

turfaktoren, welche die Rahmenbe-

dingungen, z.B. den Einflussbereich 

des Randbereichs von Verglasungen, 

berücksichtigen. Arbeitet der Planer 

mit diesen Korrekturfaktoren, führt 

das zu höheren Wärmedurchgangs-

koeffizienten, also zu schlechteren 

Werten. Das bedeutet, dass man nicht 

Gefahr läuft, in der Praxis eine unan-

genehme Überraschung zu erleben, 

da das Wärmeschutzverhalten des 

Bauteils bereits nach strengen Krite-

rien ermittelt wurde.

8.5.2 VERMEIDUNG VON SCHIMMEL 

Schimmelpilze entwickeln sich be-

sonders gut in feuchter Umgebung. 

Hohe Luftfeuchtigkeit und Tauwasser 

(» 8.6) können an und in Gebäuden zu 

erhöhter Feuchtigkeit führen. Darum 

zielt der Wärmeschutz auch darauf 

ab, die Feuchtigkeit auf ein akzeptab-

les Maß zu begrenzen. Ein geeignetes 

rechnerisches Maß dafür bietet der 

Temperaturfaktor FRSI. Diese Grö-

ße beschreibt die Wärmedämmung 

eines Bauteils und gibt einen Kenn-

wert, anhand dessen man die Schim-

melgefahr einschätzen kann.

Temperaturfaktor FRSI

Der Temperaturfaktor gibt die Temperaturdifferenz zwischen raumseitiger Ober-

flächentemperatur und Außenlufttemperatur an. Der Unterschied zwischen die-

sen beiden Werten muss in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz zwischen 

Innen- und Außenluft verstanden werden. Die raumseitige Oberflächentempe-

ratur beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Bauteils. Eine niedrige Oberflä-

chentemperatur bei hoher Innenraumtemperatur tritt auf, wenn das Bauteil viel 

Energie nach außen leitet. Eine niedrige raumseitige Oberflächentemperatur ist 

ein Indikator für eine schlechte Wärmedämmung des Bauteils und begünstigt die 

Bildung von Tauwasser sowie Schimmel. 

Um das zu vermeiden, legt die DIN 4108 bestimmte Mindestanforderungen an 

den Temperaturfaktor fest. Der Mindestwärmeschutz zwischen Außentür und 

Baukörper ist sichergestellt, wenn FRSI an der ungünstigsten Stelle einen Wert 

von 0,7 nicht unterschreitet.

8.5.3 LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

„Luftdurchlässigkeit“ meint den Luftaustausch zwischen Innen und Außen bei 

einer verschlossenen Tür. Wie viel Luft gelangt in das Gebäude bzw. aus dem Ge-

bäude? Auch wenn die Tür geschlossen ist, kann die Luft durch die Fuge zwischen 

Türflügel und Zarge oder Glasfalz entweichen. Ursache dafür ist der Druckunter-

schied zwischen Innenraum und Außenbereich.

Für ausreichenden Wärmeschutz legt die EnEV bestimmte Grenzwerte für die 

Luftdurchlässigkeit fest und zwar bezogen auf den Volumenstrom. Unter Volumen-

strom versteht man das Volumen einer Flüssigkeit (hier eines Gases), das inner-

halb einer bestimmten Zeit durch die vorher definierte Fläche strömt. Bei einer 

Druckdifferenz von 50 PA darf der Volumenstrom bestimmte Grenzwerte nicht 

überschreiten. Geiger (in Müller, 2017) gibt einen Überblick:

Tab. 8.1 Maximalwerte Volumenstrom nach EnEV 2015/2016.

Gebäude Volumenstrom

Ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 1/h 

Mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 1/h

Ohne raumlufttechnische Anlagen +
Luftvolumen > 1500 m3 4,5 m/h

Mit raumlufttechnischen Anlagen +
Luftvolumen > 1500 m3 2,5 m/h
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Die Luftdurchlässigkeit einer Tür wird anhand von DIN EN 1206 geprüft und nach 

DIN EN 12207 klassifiziert. Danach ergeben sich 5 verschiedene Klassen:

Tab. 8.3 Klassifizierung der Schlagregendichtheit von Türen nach DIN EN 12208.

Klasse nach
Verfahren A

Klasse nach
Verfahren B

Prüfdruck (Pa) Dauer (Min)

Ungeschützt Geschützt

1A 1B 0 15 

2A 2B 50 20

3A 3B 100 25

4A 4B 150 30

5A 5B 200 35

6A 6B 250 40

7A 7B 300 45

8A - 450 50

9A - 600 55

Exxxx -

Über 600 Pa in Stu-
fen von 150 Pa muss 
die Dauer jeder Stufe 
5 Min betragen.

8.5.5 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT 

GEGEN WINDLAST

Luftdurchlässigkeit, Schlagregen und 

Windlast sind drei Variablen, die eng 

miteinander und eng mit dem Wär-

meschutz zusammenhängen. Eine 

hohe Windlast kann die Luftdurchläs-

sigkeit erhöhen und verursacht den 

Schlagregen.

Den Begriff „Windlast“ kann man 

in etwa als „Intensität des Windes“ 

verstehen. Dabei spielen die Wind-

geschwindigkeit und die Hauptwet-

terrichtung eine wichtige Rolle. Eine 

hohe Windlast führt zu Druck-, Sog- 

und unter Umständen sogar zu Rei-

bungskräften. Außentüren müssen 

darum so konstruiert werden, dass 

sie solchen Kräften standhalten. An-

forderungen, Prüfung und Klassifi-

zierung regeln die DIN EN 12211 und 

die DIN EN 12210. Dazu werden die 

zu prüfenden Türelemente bestimm-

ten Druck- und Sogbelastungen aus-

gesetzt. Anschließend können die 

Prüfer messen, wie stark sich zum 

Beispiel Pfosten von Seitenteilen 

oder die Kämpfer von Oberlichtern 

verformt haben. Abhängig von ihrem 

Verhalten unter Belastung werden 

die Türen in eine von drei Klassen, 

die den Grad der Verformung be-

zeichnen, und in eine von fünf Klas-

sen für die allgemeine Widerstands-

fähigkeit gegen Windlast eingeteilt. 

Tab. 8.2 Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit von Türen nach DIN EN 12207 3.

Referenzdurchlässigkeit 
bei 100 Pa (m3/hm2)

Referenzdurchlässigkeit 
bei 100 Pa (m3/hm)

Maximaler Prüfdruck 
(Pa)

0 Nicht geprüft Nicht geprüft Nicht geprüft

1 50 12,5 150

2 27 6,75 300

3 9 2,25 600

4 3 0,75 600

8.5.4 SCHLAGREGENDICHTHEIT 

Fällt fester Regen, während gleichzeitig starker Wind weht, entsteht Schlagregen. 

Damit Außentüren auch unter hoher Witterungsbelastung nicht undicht werden, 

müssen sie die Anforderungen der DIN EN 12208 erfüllen. Diese Norm definiert 

Schlagregendichtheit und Klassifizierung. Die DIN EN 1027 beschreibt das Prüfver-

fahren. Dabei unterscheidet sie Prüfverfahren A für Türen ohne Vordach oder an-

deren baulichen Schutz und Prüfverfahren B für geschützte Türen. In beiden Fällen 

wird überprüft, ob Wasser über die Funktionsfuge zwischen Rahmen und Türblatt 

eindringen kann. Dazu besprühen die Prüfer die Außenseite der Tür unter genau 

vorgegebenen Druckverhältnissen, die eine bestimmte Windlast simulieren, mit 

einer definierten Wassermenge. Nach 15 Minuten wird der Prüfdruck zum ersten 

Mal erhöht, dann regelmäßig alle 5 Minuten.

In Hinblick auf ihre Schlagregendichte können Türen in eine von zehn Klassen 

eingeteilt werden:
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Tab. 8.4 Klassifizierung der relativen
frontalen Durchbiegung nach DIN EN 12210.

Klasse Relative frontale 
Durchbiegung 

A < l/150 

B < l/200

C < l/300 

Zuerst wird der Grad der relativen 

frontalen Durchbiegung gemessen, 

wobei in Deutschland die Klassen B 

oder C erreicht werden sollten:

Danach wird die zu prüfende Tür mehreren Wechseln von Unter- und Überdruck 

ausgesetzt, um zu testen, ob sie auch unter diesen Bedingungen ihre sichere 

Funktionsfähigkeit beibehält.

Klasse P1 (Pa)a P2 (Pa)b P3 (Pa)c

1 400 200 600

2 800 400 1.200

3 1.200 600 1.800

4 1.600 800 2.400

5 2.000 1.000 3.000

Exxxxc - - -

Tab. 8.5 Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach DIN EN 12210.

Das PfB Rosenheim gibt zum Verständnis der Tabelle folgende Hinweise:
a Unter dieser Beanspruchung dürfen keine Funktionsbeeinträchtigungen, 

 bleibende Verformungen oder Beschädigungen auftreten.
b Dieser Druck wird 50 Mal wiederholt.
c Prüfkörper mit Beanspruchung oberhalb Klasse 5 werden mit Exxxx 

 klassifiziert, wobei ->xxxx der tatsächliche Prüfdruck P1 ist.
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8.6
TAUWASSER

Luft nimmt Feuchtigkeit auf, war-

me Luft mehr als kalte. Ist der Sät-

tigungspunkt erreicht, ab dem die 

Luft keine weitere Feuchtigkeit mehr 

aufnehmen kann (die Luftfeuchtigkeit 

beträgt dann 100 %), kondensiert die 

Feuchtigkeit und wird zu Tauwasser. 

Der Sättigungspunkt sinkt mit der 

Temperatur. Je kälter es ist, umso 

schneller ist er erreicht. Kühlt also 

warme Luft ab und erreicht dabei den 

Sättigungspunkt, schlägt sich der nun 

überschüssige Wasserdampf an kal-

ten Oberflächen als Tauwasser nie-

der. Sinkt die Oberflächentemperatur 

auf die des Sättigungspunktes, ist mit 

Tauwasser zu rechnen. Wenn von der 

relativen Luftfeuchtigkeit die Rede ist, 

geht es um das Verhältnis der in der 

Luft vorhandenen Wasserdampfmen-

ge zur maximal möglichen, der soge-

nannten Sättigungsmenge. 

8.6.1 TAUWASSER UND BAUTEILE 

Tauwasser kann sowohl an der Ober-

fläche von Bauteilen als auch in ihrem 

Inneren entstehen. An der Oberflä-

che kondensiert die Luftfeuchtigkeit, 

wenn die Temperatur der Bauteil-

oberfläche unter die Taupunkttem-

peratur der umgebenden Luft sinkt. 

Das kann bei hoher Raumluftfeuchte, 

unzureichendem Heizen und schlecht 

ausgeführter Wärmedämmung pas-

sieren. Wenn sich Tauwasser inner-

halb von Bauteilen bildet, liegt das 

meist an dem Temperaturgefälle 

zwischen beheizter (innen) und unbe-

heizter (draußen) Luft. Unter diesen 

Bedingungen kann es zur Wasser-

dampfdiffusion von außen nach innen 

kommen, die sich bei starker Abküh-

lung innerhalb des Bauteils in Tau-

wasser verwandelt. Bei Außentüren 

wird das Phänomen Tauwasser im 

Bereich der Ecken von Isoliervergla-

sungen sichtbar, aber auch am Pro-

filzylinder oder am Schutzbeschlag. 

Dies sind alles Stellen, die nicht bzw. 

schlechter gedämmt sind als etwa 

das Türblatt.

8.6.2 SCHÄDEN DURCH TAUWASSER

Tauwasser erhöht das Schimmelri-

siko und kann die Stabilität des Ge-

bäudes bedrohen. Darum definiert 

die DIN 4108-2 bestimmte Mindest-

anforderungen an den Temperatur-

faktor FRSI (» 8.5.2), deren Einhaltung 

Feuchtigkeit und Schimmel weitge-

hend verhindert. Werden die Anforde-

rungen eingehalten, ist für eine aus-

reichende Oberflächentemperatur 

gesorgt, um die Tauwasserbildung 

bei der gesetzten Klimabedingung 

von außen -5 °C und innen 20 °C 

sowie eine relativen Luftfeuchte von 

50 % zu vermeiden. 

Feuchte – die auch bei Regen ins Bau-

werk gelangen kann – beeinträchtigt 

unter Umständen die Bausubstanz, 

verschlechtert den Wärmeschutz und 

kann im schlimmsten Falle sogar die 

Stabilität eines Gebäudes mindern. 

Außerdem kann Tauwasser bei Be-

schlägen, Versiegelungen oder Dich-

tungen zur Korrosion führen.

8.6.3 WAS BEGÜNSTIGT DIE 

TAUWASSERBILDUNG?

Tauwasser lässt sich oft auf bauphy-

sikalische oder konstruktive Fehler 

wie Wärmebrücken oder eine unzu-

reichende Dämmung zurückführen. 

Aber auch das Verhalten der Nutzer 

oder Bewohner eines Gebäudes spielt 

eine Rolle. Lüften sie nicht richtig, 

wird die überschüssige Feuchtigkeit 

nicht abgeführt. Auch Gegenstände, 

die direkt an der Außenwand abge-

stellt werden, verhindern ein voll-

ständiges Verdunsten.

Ausgerechnet moderne, hochwirk-

same Dämmungen führen neuer-

dings zu einer Verschärfung der 

Tauwasserproblematik. In solchen 

Fällen schlägt sich das Tauwas-

ser zunehmend auf der Außenseite 

von Verglasungen nieder – etwas, 

das früher kaum vorkam. Verur-

sacht wird dieses Phänomen durch 

die hohen Temperaturunterschiede 

auf der Innen- und Außenseite. Bei 

älteren, weniger gut isolierten Ver-

glasungen heizt der Wärmestrom 

von innen auch die äußere Scheibe 

über den Taupunkt auf, sodass sich 

kein Tauwasser bildet. Auf ähnliche 

Weise kann auch der Austausch von 

Außentüren in Bestandsbauten mehr 

Tauwasser entstehen lassen. Neue, 

hervorragend gedämmte Türen kön-

nen die Oberflächentemperatur der 

umgebenden Wände verändern, so-

dass sich mehr Tauwasser bildet und 

gegebenenfalls in die umgebenden 

Wände eindringt.

Neben zu dichten Türen (und Fens-

tern) fördern aber auch andere Fak-

toren die Tauwasserbildung an Au-

ßentüren: 
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-  Konstruktive Probleme 

Wärmebrücken, zum Beispiel Tür-

blattarmierungen, Randverbund 

bei Isoliergläsern, Beschläge im 

Falzbereich, Metallschwellen etc. 

sowie Metallzargen, die nicht wär-

megedämmt sind und der Verzicht 

auf thermisch getrennte Boden-

schwellen.

-  Probleme mit der Dichtung 

Bei unzureichender Dichtung 

kann warme Luft in den Falzraum 

gelangen und dort kondensieren. 

iegen die Dichtungsebenen zu weit 

außen, kann die warme Luft an die 

außenliegende Dichtungsebene 

gelangen.

-  Umgebungstemperatur 

Wenn im Gebäude Klima- oder 

Lüftungsanlagen mit Überdruck 

arbeiten, kann feuchte, warme 

Luft in den Falzraum gelangen und 

dort kondensieren. Generell führen 

sehr niedrige Außentemperaturen 

eher zu Tauwasser.

8.6.4 TAUWASSER VERHINDERN

Wird im Rahmen des Wärmeschut-

zes der Mindest-Wärmedurchlass-

widerstand eingehalten, lassen sich 

Schäden weitestgehend verhindern. 

In allen Stufen von der Gebäudepla-

nung über die Herstellung bzw. Aus-

wahl der richtigen Außentür bis hin 

zur tatsächlichen Nutzung können 

Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Tauwasserbildung von vornherein zu 

begrenzen. 

Planung

Gebäude werden im Namen der Ener-

gieeinsparung immer besser abge-

dichtet, was die Tauwasserproblema-

tik verschärfen kann. Darum sollten 

Wärmeschutz und Dämmkonzept gut 

aufeinander abgestimmt werden, da-

mit sich die Feuchte noch abführen 

lässt.

Konstruktion 

Tauwasserbildung an Außentüren 

lässt sich mit den richtigen Präventi-

onsmaßnahmen vermeiden. Wichtig 

sind dabei vor allem eine Konstruk-

tion ohne Wärmebrücken, die Redu-

zierung des Luftspaltes über dem 

Boden und die Verwendung einer 

thermisch getrennten Bodenschwel-

le. Eine solche Schwelle meint eine 

thermisch isolierende Barriere zwi-

schen wärmeleitenden Materialien.

Nutzung

Um auch bei sehr gut abgedichte-

ten Gebäuden Tauwasser zu ver-

meiden, muss man öfter lüften. Im 

Winter empfehlen sich 10 Minuten, 

im Sommer 20 Minuten Stoßlüften. 

Dabei werden die Fenster an den 

gegenüberliegenden Gebäudeseiten 

geöffnet. Auf diese Weise entsteht 

Durchzug und damit ein schneller 

Luftaustausch, sodass die vorhande-

ne aufgewärmte und damit feuchtere 

Luft durch kühlere und trockenere 

Luft ersetzt wird. Ist bereits Tauwas-

ser aufgetreten, sollte es aufgewischt 

werden. Regelmäßige Pflege und 

Wartung der Türen garantieren eine 

lange Funktionalität bei angenehmen 

Innenklima.
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QUELLEN

KAPITEL1  

Endnoten
1  Tabelle 1.3 basiert auf Müller (2017).
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